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Gremium Beratungs-
folge Termin Beschluss TOP

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport 1 03.06.2015

Rat 1 18.06.2015

Johann-Rist-Gesellschaft e. V.
Mitgliedschaft

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt, dass die Stadt Wedel dem Verein „Johann-Rist-Gesellschaft e. V.“ als förderndes 
Mitglied beitritt.

Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein
FINANZIERUNG

Gesamtkosten
der Maßnahmen

Jährliche Folge-
kosten/-lasten Eigenanteil Zuschüsse /Beiträge

      EUR       EUR       EUR       EUR
Veranschlagung im 

Ergebnisplan Finanzplan (für Investitionen) Produkt
2015 Betrag:       EUR 2015 Betrag:       EUR 2810-01000
2016 Betrag:       EUR 2016 Betrag:       EUR 2810-01000
2017 Betrag:       EUR 2017 Betrag:       EUR 2810-01000
2018 Betrag:       EUR 2018 Betrag:       EUR 2810-01000
     

Fachdienstleiter/in

     

Leiter/innen mitwirkender 
Fachdienste

     

Fachbereichsleiter/in

     

Bürgermeister/in

     



Fortsetzung der Beschlussvorlage Nr. BV/2015/045

Begründung:

1. Ziel(e) der Maßnahme und Grundlage(n)/Indikator(en) für die Zielerreichung:

Durch den Eintritt in den Verein als förderndes Mitglied will die Stadt Wedel die Vereinsgründer 
bei der Erforschung und Bekanntmachung der Verdienste Johann Rists unterstützen. Außerdem soll 
die Vereinstätigkeit dazu beitragen, die geschichtliche Bedeutung der Stadt Wedel in der 
Außenwirkung positiv zu verstärken. Denn neben Künstlern wie Rudolph Höckner und Ernst Barlach 
gilt es auch, den Namen Johann Rist in Verbindung mit der Stadt Wedel in das Bewusstsein der 
Öffentlichkeit zu bringen.

2. Darstellung des Sachverhalts:

Johann Rist (1607 – 1667) war Pastor in Wedel, außerdem Dichter und Verfasser von über 600 
Kirchenliedern sowie vieler theologischer Schriften. Sein Wirken ging weit über Norddeutschland 
hinaus. Nationale und internationale Wissenschaftler beschäftigen sich heute intensiv mit der 
Person Johann Rist und dessen Werk.
Um sein Wirken im damaligen Wedel regional und überregional bekannter zu machen, soll der 
Verein „Johann-Rist-Gesellschaft e. V.“ gegründet werden. Die Aufgabe des Vereins soll in der 
Erforschung des vielfältigen Werkes bestehen sowie darin, dieses Erbe durch Veranstaltungen, 
insbesondere Musik- und Vortragsveranstaltungen öffentlich nutzbar zu machen.

Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport hat in seiner Sitzung am 25.03.2015 ideelle 
Unterstützung signalisiert, eine weitere finanzielle Unterstützung soll es jedoch nicht geben.

3. Stellungnahme der Verwaltung:

Die Gründung der Johann-Rist-Gesellschaft e. V. stellt eine Bereicherung der Kulturlandschaft 
Wedels dar und dient außerdem der Erforschung der Stadtgeschichte. 
Die Stadt Wedel anerkennt die Bedeutung des Wirkens von Johann Rist. Mit der Mitgliedschaft der 
Stadt Wedel in der „Johann-Rist-Gesellschaft e. V.“ soll den Gründern die nötige ideelle und durch 
Entrichtung eines Mitgliedsbeitrages auch begrenzte finanzielle Unterstützung gewährt werden. 
Auf Grund der schwierigen Finanzsituation der Stadt sind weitere Zusagen finanzieller Art nicht 
möglich. 

4. Entscheidungsalternativen und Konsequenzen:

a) Die Stadt könnte über die Mitgliedschaft hinaus zusätzliche Mittel im Rahmen der 
Kulturförderung bereitstellen. Dies würde jedoch die Sparbemühungen im Gesamthaushalt 
beeinträchtigen. 

b) Die Stadt wird nicht Mitglied des Vereins.

5. Darstellung der Kosten und Folgekosten:

Die Gründung des Vereins ist noch nicht vollzogen. Die Arbeitsgruppenmitglieder haben sich 
hinsichtlich der Höhe der Mitgliedsbeiträge noch nicht festgelegt. Der jährlich zu entrichtende 
Mitgliedsbeitrag soll 100,- € nicht überschreiten.

Anlagen
- Satzungsentwurf der „Johann-Rist-Gesellschaft e. V.“
- Konzept
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